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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1981 
über die Vergütung der Unterrichtstätigkeit 
der Lehrbeauftragten im Bereich des Bundes­
ministeriums' für Unterricht und' Kunst und 
des Bundesministeriums für Land- und Forst-

wirtschaft 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Dieses Burudesgeseuz gilt rur die Lehr­
beauftragten ·an den Bundesanst,alten für Leibes­
erziehung, ~and- ,und rforstwirtscha~tlichen berufs­
päda~ogi,sche-n Lehranstalten und Institu<t:en, 
Akademien für Sozialarheit,Berurfspädagogischen 
Akademien, Päda~ogischen Akademien, Pädagogi­
schen Institut·en und Berufspädagogischen Insti- ~ 
tuten. 

(2) Ein iDienstverhäknis wird Idurch einen Lehr­
a'uftrag nicht begrundet. 

(3) Die Vergütung beträgt je Unterrichtsstunde 
1. .für Ul1Jterrichtsveranstaltungen, 

für die eine LPA-Verwendungs-
gruppe 'vorgesehen ist .......... S 438,-, 

2. für fachnheoretische Unterrichts­
v,eranstaltungen, soweit sie nicht 
'unter l,it. ,a rfallen, sowie für fach­
methodische und speziell praxis­
orientierte Unterrichtsver.anstal-
tungen .. ' ., ................ , .' S 313,-, 

, 3 . .für den Unterricht in einer prak-
tischen Unterrichtsveranstaltung 
IÜder ,in einer Ferti&keit ........ S 215,-. 

(4) Die im Albs. 3 angeführten l;ieträge erhö­
hen sich jeweils zum I, September ·eines Ja;hres 
um ,den Hundertsauz, um den das Gehalt eines 
Beamten ,der Allgemeinen Verwaltung dei" Ge­
ha:ltsstufe 2 der Dienstklasse V einscl1ließ'lich einer 
allfäLlig.en 'Teuerungszulag,e in dem dem jeweili­
gen 1. September vorangegangenen Jahr ansteigt. 

(5) Weiters gebührt ~ur Vergütung ein Zu­
schlag von 6 vH, sofern die Vergütung der Um­
satzsteuer unterliegt. 

(6) Die sich nach Abs. 4 ergebenden Beträge 
sind in der Weise auf volle SchilIingibeträgezu 
runden, daß Restbeträge unter 50 Grosmen ver-

nachlässigt und Rest!beträge Vlon 50 und mehr 
Groschen ,auf den nächsten vollen SchiHinghetrag 
a'llJtgefüI1t wel~den. ner Ser,echnungeiner allrfäl­
lig,en weiteren Erhöhung sind jedom die unge­
rundeten Beträge zUl}runde ZIU legen. 

§ 2. Auf den Rückersatz zu Unrecht empfan~ 
gener Vergütungen für Lehraufträge sind die 
Bestimmung€'n der~§ 13 a und 13 b des Gehalts­
geseuzes 19506, BGB!. Nr. 541<1956, sinngemäß an­
zuwenden. 

§ 3. D.er BUnidesminister tfür Ul1Jterrichtund 
Kunst, rbezü,glich der land- und forstwirtschaft­
lichen bermspäidagogismen Lehr,anstalten und 
Institute jedom . der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft, !hat -im Einvernehmen mit 

" dem Bundesk-afi,l1ler ,und dem Bundesminister' für 
Finanzen durm Verordnung oder im EinzelrfaH 
festZlUleglen, welche Unter,rimtsv,eransta'ltungen oin 
die einzelnen Gruppen-von Unterrichtsveranstal~ 
tungen gemäß ,§ 1 Albs. 3 Z Ibis 3 einzureihen 
sind. 

§ 4. (I) Dieses Bundesgesetz tritt mit 2. Sep­
tember 1981 in iKrak 

(2) Verordnungena'lllf Grund des§ 3 desBun~ 
desgesetzes können smon yomTage oder Kund­
mamung an eclass~n werden, dom dürfen sie 
frühestens mit 2. September 1981 ;nKraft ge-: 
setzt werden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Unterrimt und Kunst, 
beiüglim der land- und forstwil'ltsm:afdimen be­
rufspädagogismen Lehr~nstalten und Institute je­
doch der Bundesminis·ter ,für L'and- und Forst­
wirtscl1,aft, hinsichtlich des § 3 jedoch im Einver­
nehmen mit dem 'Bundeskanzler und dem Bun~ 
desminister für Finanzen, betraut. 

VORBLATT 
1. Problem: 

Verg!ütung· der Unterrimtstätigikeit der Lehr­
bea-utftragten an ,den Bundesanstalten für Leibes­
erziehung, land~ und forstwirtschaftlichen her,ufs­
pädagogismen Lehranstalten und Instinuten, Ark,a­
demien für Sozialal"'beit, 'BeruJspä·da:gogismen 

- --------------------
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2 723 ,der Heihgen 

Akademien, Pädagogischen Akademien, Pädago­
gischen Instituten und Berufspädagogischen Insti­
tuten. 

2. Ziel: 

Durch dieses Bundesgesetz soll eine gesetzliche 
Grundlage für ,die Vergütung der Unterr,ichts­
tätigkeit der Lehrbeauftragten ,geschaffen wer,den. 
Der Gesetzel1Jtwul'f sieht für die Abgeltung der 
Unterrichtstätigkeit der Lehrbeauftragten drei 
Kategorien von Unterrichtsvemnstaltungen vor, 
für ,die unterschiedliche Vergütungsansä.tze vor­
gesehen sind. 

3. Alternativen: 

Keine. 

4. Kosten: 

Durch ein·diesem Gesetzentwurf entsprechen­
des Bundesgesetz sind keine Mehrausgaben zu 

erwarten, da bereits derzeit den Vortragenden 
an ,den Instituten und den Lehrern 'an den Bun­
desanstalten für Lei,beserziehung Vergütungen be­
zahlt werden, die jedoch' im Ausmaß gesetzlich 
nicht geregelt sind. Der Umfang der Lehrenf;ort­
bildung einerseits und die Lehrgänge an den Bun­
desansta!lten für Leibeserziehung andererseits ist 
durch den budgetärenRahmen festgelegt, sodaß 
allfällige Knderungen im Vergütunlgsausmaß keine 
unmit'tdbaren Auswirkungen Ihalben. . 

Bei den Pädagogischen und Berufspädagog.i'­
schen Akademien, den Akademien für Sozialar­
beit sowie .den land- 'und forshvirtschaftlichen 
berufspäd'agogischen Lehranstalten wird deshalb 
kein Mehraufwand erwartet, we~l die Bestellung 
von Lehrbeauftragten anstelle des Eingehens von 
Diemtverhältnissen eriolgt und sich die Vergü­
tungen nach dies,em Gesetzentwurf an ,den in 
Dienstverhältnissen bezahlten Vergütungen orien­
tieren. 

Erläuterungen 

A. Im allgemeinen 

Das Schulorganisationsogesetz, IBGBL Nr. 242/ 
196+, in der Fassung der 5. Schulorganisations­
gesetJz-Norvelle, BGBl. Nr. 323/1975, sieht in 
seinen §,§ 84 Abs. 1, 115 Albs. 1, 123 Abs. 2 
und 127 Abs. 2 die Möglichkeit ,der Bestellung 
von Lehnbeauftragten 'an den Akademien für 
Sozialarbeit, Berufspädagogischen Akademien, 
Pädagogischen Akademien sowie den Pädagogi­
schen Instituten und Belmfspädagogischen Insti­
tuten vor. In gleicher Weise erg,~bt sich ein Bedarf 
anL~hrbeaUlftragten in den land- und forstwirt­
smaftJicheh berufspädagogischen Lehranstalten 
(den -;BerufspädaJgogischen Akademien vergleich­
bare Schulen; V1gl. Teil B des Land-und forst­
wirtschaftlichen Bundesschu'lgesetzes, BGBl. 
Nr. 175/1966) sowie in den Schulen !Zur Ausbil­
dung von Leiibeserziehern und Sportlehrern 
(Bundesgesetz Ülber Schulen zur Ausbildung von 
Leibeserziehern und Sportlehrern, BGBl. Nr. 140/ 
1974). Da sich im Lahd- und forstwirtschaJtlichen 
Bundesschulgesetz sowie im Bundesgesetz über 
Schulen zur Ausbildung von Leibeserzie'hern noch 
keine Aussage Ülber die Möglichkeit der Verwen­
dung von Lehrbeauftrag'ten hesteht, wird in ,die­
sem Gesetzentwur,f die im Schulörganisationsge­
setz 'bereits vorgesehene Bestimmung, ,wonach der 
Lehr,auftrag kein Dienstverlhältnis begründet, zur 
KlarsteIlung aufgenommen.' . 

Nach den vorgenannten '. Be!ltimmunigen des 
Schulorgal1Jisationsgesetzes können bei Bedarf 
Unterrichtsveninstaltungen auf bestimmte oder 

un:bestimmte Zeit Lehnbeauftragten übertragen 
werden. Als Lehrbeauftragte kommen Fachleute 
in Betracht, ,die nicht arls Lehr,er .für die betref­
fende Schule hestellt sind. Ein Dienstverhältnis 
wird durch einen Lehrauftrag nicht begründet; 
hiedurch werden jedoch einkommensteuer- und 
sOIZialversicherungsrechtliche Regelungen nicht be­
rührt. IFür einen LehmUlfltrag an den Akademien 
werden Hochschullehrer, Lehrer sowie andere 
Personen {zB aus der Wirtschaft) in Betracht 
kommen, die in der Regel nur für wenige Einzel­
stunden eine Unterrichtstäti&keit ausüben. 

Im Hinblick darauf, ·daß durch einen Lehrauf­
trag kein Dienstverlhältnis begründet wird, kom­
men für die Lehrheauftragtenauch nicht die Be­
stimmungen des Vet'tragsbedienstetengesetzes 
1948, HiGHl. Nr. 86, ~zur Anwendung. Aus diesem 
Grunde ist es notwendig, für die AlbgeItung der 
Unterrichtstätigkeit der Lehr'beauftragten eme 
gesetzliche Grundlage zu schaffen. 

B. Im besonderen 

Zu § 1: 

Entsprechend den uberwiegend hestehenden 
vergleichharen Ernennungserfordernissen nach 
dem ,Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. 
Nr. 333, sieht der Gesetzentwud für die Albgel­
tung der Unterrichtstätigkeit der Lehrbeauftrag­
ten drei Kategorien von Unterrichtsveranstaltun­
gen vor, für die unterschiedliche Vengütungsan-
sätze vQrgesehen sind. . 
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nie VergÜJtung orientiert sich 
a) für Unterrichtsv.eranstaltungen,' für die eine 

LPA-Verwendungsgruppe v,orgeseJhen sind 
(das sind die Jachwissenschaftlichen ein­
schließlich der fachldida:ktischen Unterr·ichts-' 
v:eranstaltungen),am Entgelt des Entloh­
nungsschema~ II L der Entgeltstufe 2 der 
Entldhnungsgruppe I pa, 

h) für fachmethodische und speziell praxis­
orientierte Unterrichtsveranstaltungen am 
Entgelt des Entlohnungsschemas II L der 
EntgeLtstufe 2 der Entlohnungsgruppe I 1, 

c) für den Unterricht in .einer praktischen 
Unterrichtsveranstaltung oder in einer Fer­
tigkeitam Entgelt ·des Entlohnungssche­
mas II L ,der Entgeltstufe 2 ·der Entloh­
nungsgruppe I 2a 2. 

Im Abs. 4 ist durch die Bindung an den Hun~ 
dertsatz, mit dem die Bezüge eines B'undesheam­
ten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 der Allge­
meinen Ver:waltung er,höht werden, jeweils m~t 
1. September eines jeden Jahr,es die Valor,isiemng 
der Vergütul1Jgsa.nsä:nze gegeben. 

Um den Lehl'beauftragten jenen Mehraufwand 
zu ersetzen, der durch die etwaige Vel'pflichtung 
2!ur ·Entrichtung der Umsatzsteuer entstehen 
könnte, wird eine dem § 2 Abs. 4 des Bundes­
gesetzes über die Atbgeltung von Lehr- ,und Prü~ 
fungstätigkeiten an Hochschulen, BGB1. Nr. 463/ 
1974, analoge Bestimmung im ,§ 1 Abs. 5 des Ge­
setJientwurles vorgesehen. 

Zu § 2: 

Gemäß§ 13a Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956, 
BGBl. Nr. 54, sind zu Unrecht empfangene Lei­
stungen {übergenüsse), soweit sie nicht im guten 
Glauben empfangen worden sind, dem Bund zu 
ersetzen. Die Abs. 2 bis 5 .ergä11lZen diese Besüm­
mung und sehen die Möglichkeit der Stundung 
und der Ratenzahlung rückforderharer Leistun­
gen vor. § 13,b des GeJhaltsgesetzes 1956 regelt 
die Verjähr.ung des Anspruches auf Leistungen 
sowie auf Rückforderung zu Unrecht entrichteter 
Leistungen gemäß§ 13 a. 

Da das Gehaltsgesetz 1956 ex lege nicht auf die 
Lehrbeauftragten Anwendung findet, ist es not­
wendig, diese Gesetzesbestimmungen als anwend­
bar zu erklären. 

Zu§ 3: 

Im HinbLick a·uf die große Anzahl der Unter­
richtsver,ansta'ltul1Jgen an den Akademien erscheint 
es zweckmäßig, in diesen Gesetzentwurf eine dem 
§ 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes über das Ausmaß 
der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer, BGBI. 
Nr. 244/1965, anaLoge Bestimmung aufzunehmen, 
wonach die Einreiliung der Unterrichtsveranstal­
tungen an den Akademien in die Unterrichtsver­
anSitaltungen gemäß § 1 Abs. 2 lit. abis c all­
gemein durch Verordnung oder im Einzelfall 
durch den Bundesminister f.ür Unterricht und 
Kunst, rbei den land- und forstwirtscha;ftlichen be­
ruhpädagogischen Lehranstalten und Instituten 
jedoch durch den Bundesminister ·für Land- und 
Forstwirtschaft, im Einvernehmen mit dem Bun­
deskanzlerund dem Bundesminister für ,p·ina11lZen 
zu geschehen ihat. 

Zu § 4: 

Als Termin für das Inkrafttreten ist ·der 
2. Septem1ber 19&1 vorgesehen. 

Albs. 3 enthält die VoHzugsklausel. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Durch ein diesem Gesetz·entwurf ents·precheri~ 
des Bundesgesetz sind keine MehrausgaJben' zu er­
wanten, da bereits derzeit den Vortragenden an 
den Instituten und den Lehrern an den Bundes;. 
anstalten für Leibeserziehung Vergütungen be­
zahlt werden, die jedoch ,im Ausmaß gesetZlich 
nicht geregelt sind. Der Umf.ang der LeJhrerfort­
bildung einerseits und die Lehrgänge ,an den Bun­
desanstalten für Ldbeserziehung anderseits ist 
durch den budg,etären Ra;hmen festgelegt, sodaß 
anfällige Änderungen im Vergütungsausmaß 
keine unmiüdbare Ausw.irkung hahen. 

, .Bei den Pädago!gischen und .Berufspädagogi­
sehen Akademien, den Akademien für Sozialar­
beit sowie den land- und f.orstwirtschaftlichen 
berufspädagogischen Lehran~talten ist deshalb 
kein MehraJ\.lfwand zu erwarten, weifl die Bestel­
lung von Lehr,beauftragten anstelle des Eingehens 
von Dienstverhältnissen erfolgt und s·ich die Ver­
gütungen nach diesem Gesetzentwunf an den in 
Dienstverhältnissen beza;hlten Vergütungen orien­
,tieren. 
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